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Ärzte leben
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Entwicklung der Lebenserwartung 60-Jähriger seit 1871-1881

Freie Berufe

Übrige Bevölkerung

Freie Berufe

Übrige Bevölkerung

Freie Berufe

Übrige Bevölkerung

Freie Berufe

Übrige Bevölkerung

18,0
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23,9

27,1

3,2

Männer

Frauen

Männer

Frauen

1991

2002

4,1

Differenz

2,5

2,5

- Stärkere Zunahme der Lebenserwartung bei den freien Berufen 
 als in der übrigen Bevölkerung

- Stärkerer Trend bei Männern als bei Frauen

Vergleich der Lebenserwartung der freien Berufe 
und der übrigen Bevölkerung

- Fernere Lebenserwartung im Alter 60 (in Jahren )Bereits im April 2007 hat die
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t
 berufsständischer Versor-

gungseinrichtungen (ABV) zu-
sammen mit dem Versicherungs-
mathematiker Prof. Dr. Klaus
Heubeck neue biometrische
Rechnungsgrundlagen speziell
für berufsständische Versor-
gungswerke veröffentlicht. Um
die Entwicklung der Lebenser-
wartung möglichst genau zu
 erfassen, wurden Generationen-
tafeln entwickelt. Sie prognosti-
zieren die Entwicklung der
 Lebenserwartung für jede Gene-
ration separat. Insgesamt lässt
sich aus diesem Verfahren able-
sen, dass Angehörige freier Be-
rufe im Verhältnis zur Gesamtbe-
völkerung länger leben. Im
Vergleich zum Bevölkerungs-

durchschnitt lebt ein männlicher
Freiberufler inzwischen etwa 4,1

Jahre länger; bei Frauen beträgt
die Differenz 3,2 Jahre.
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Vorgezogene Rente schließt

Krankentagegeld 
nicht aus

Die Frage der finanziellen
Sicherheit bei Arbeitsun-
fähigkeit beschäftigt so-

wohl niedergelassene als auch an-
gestellte Ärzte. Besondere
Probleme treten im Falle einer
vorgezogenen Altersrente ab Voll-
endung des 60. Lebensjahres auf.
Die Rentenzahlung erfolgt unab-
hängig von der weiteren Aus-
übung der ärztlichen Tätigkeit.
Wenn das Mitglied aus Krank-
heitsgründen seinen ärztlichen
Beruf vorübergehend oder gar
auf Dauer nicht mehr ausüben
kann, kann die Berufsunfähig-
keitsrente gemäß § 16 Alterssi-
cherungsordnung von der Ärzte-
versorgung nicht in Anspruch
genommen werden, da der Be-
zug der Altersrente den Bezug der
Berufsunfähigkeitsrente aus-
schließt. Die Kranken(tage)geld-
versicherung hingegen deckt das
Risiko von Einkommensverlusten
bei krankheitsbedingter Arbeits-
unfähigkeit ab. Diese Folge tritt
bei angestellten Ärzten nach Ende
der Gehaltsfortzahlung ein. De-
ren Dauer richtet sich nach den
arbeitsvertraglichen oder tarifli-
chen Regelungen. Bei niederge-
lassenen Ärzten ist die Kran-
ken(tage)geldversicherung eine
Betriebsausfallversicherung,
wenn sie wegen einer Erkrankung

gilt, dass trotz des Bezuges von
vorgezogener Altersrente die
Krankenversicherung verpflichtet
ist, bei Arbeitsunfähigkeit Kran-
kengeld zu zahlen. Bei in der ge-
setzlichen Krankenversicherung
freiwillig versicherten Personen
können die Krankenversicherun-
gen entsprechend ihrer Satzun-
gen für die Versicherten den
 Anspruch auf Krankengeld aus-
schließen oder zu einem späteren
Zeitpunkt zulassen. Die Möglich-
keit der Satzungsregelungen für
freiwillig Versicherte soll einen be-
darfsgerechten Krankengeldan-
spruch gewährleisten. Maßgeblich
ist der einzelne Versicherungsver-
trag. Sind jedoch entsprechende
Ausschlusstatbestände im Versi-
cherungsvertrag nicht enthalten,
so besteht trotz des Bezuges von
Altersrente aus der Ärzteversor-
gung Niedersachsen bei weiter-
hin ausgeübter ärztlicher Tätigkeit
Anspruch auf Krankengeld. Selbi-
ges gilt für die privat Krankenver-
sicherten. 
Sollte der Kranken(tage)geldan-
spruch gegenüber der Kranken-
versicherung aufgrund des
 Bezuges von vorgezogener Al-
tersrente aus der Ärzteversorgung
ausgeschlossen sein, sollte hier
mit der jeweiligen Kasse nachver-
handelt werden. 

ihre Praxis schließen und mögli-
cherweise aufgeben müssen. Ob
in diesem Falle die Krankenversi-
cherung Kranken(tage)geld zahlt,
hängt davon ab, ob der Betrof-
fene in der gesetzlichen Kranken-
versicherung pflichtversichert, in
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung freiwillig versichert oder
privat krankenversichert ist.
Für gesetzlich Krankenversicherte
mit Anspruch auf Krankengeld
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Frauenanteil 
steigt

Mitgliederstruktur zum 31.10.2008

4,6

32,2

51,4

3,64,9
3,3

Angestellte Mitglieder

Arbeitslose Mitglieder

Beitragsfreie Anwärter

Sonstige

Freiwillige Mitglieder

Selbstständige Mitglieder

%

32,2
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3,3

4,9

3,6

4,6

Gesamtaufwand für Versorgungsleistungen 2007: 244 Mio. Euro

Altersrenten

Berufsunfähigkeitsrenten

Witwen- und Witwerrenten

Waisenrenten

Sonstige Leistungen 
(z.B. Sterbegeld, Rehabilitation)   % 78,09

5,03

1,49 0,74

14,65

78,09

5,03

14,65

1,49

0,74

Zum 31. Oktober 2008 ge-
hörten der Ärzteversor-
gung Niedersachsen

26.586 Mitglieder an. Davon sind
15.002 Männer und 11.584
Frauen. Im Vergleich zum Vorjahr
ist die Zahl der Mitglieder insge-
samt um 3,4 Prozent gestiegen.
Besonders die Zahl der weibli-
chen Mitglieder hat stark ange-

zogen: Mit 5,6 Prozent ist ihr An-
teil 2008 gegenüber den Män-
nern mit 1,6 Prozent deutlich ge-
wachsen.
Damit setzt sich ein Trend fort:
Seit 2005 gab es einen 16-pro-
zentigen Zuwachs bei den Frauen
in der Ärzteversorgung Nieder-
sachsen. Die Zahl der Männer
stieg demgegenüber lediglich

um 6,1 Prozent. Insgesamt ver-
zeichnet das Versorgungswerk für
die vergangenen drei Jahre einen
kontinuierlichen Anstieg der Mit-
glieder: Von Oktober 2005 bis Ok-
tober 2008 gab es eine Steige-
rung von 10,2 Prozent.
Die Zusammensetzung des ge-
samten Mitgliederbestandes
zeigt die abgebildete Grafik.
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Rentenansprüche ein düsteres
Bild der Ärzteversorgung Nieder-
sachsen zeichnet, hat unrecht. Je-
der in das Versorgungswerk ein-
gezahlte Euro fließt später auch
als Rente zurück. So bestimmt es
die Alterssicherungsordnung
(ASO). Die Auszahlung der Ren-
ten ist also grundsätzlich weder
von der Mitgliederzahl noch von
Entscheidungen seitens der Poli-
tik  ab hängig.
Wie lassen sich Zahlen seriös
überprüfen?
Um in eigener Sache zu werben,
scheuen unseriöse Berater nicht

davor zurück, falsche Bilanzdaten
und angeblich negative Ertrags-
lagen aufzuzeigen, die mit ver-
meintlich sinkenden Rentenan-
wartschaften verbunden sind.
Um sich präzise mit Zahlen und
Fakten zur Höhe Ihrer Rentenan-
wartschaft vertraut zu machen,
gibt es neben „Ärzteversorgung
Aktuell“ natürlich auch die Mög-
lichkeit des persönlichen Kontak-
tes: Rufen Sie uns an! Wir infor-
mieren Sie schnell und
umfassend. 

Kontakt: Telefon (0511) 380-01

In jüngster Zeit haben Mitglie-
der der Ärzteversorgung Nie-
dersachsen immer öfter Fälle

gemeldet, in denen sie von Versi-
cherungs- oder Vermögensbera-
tungsgesellschaften irreführend
über die Leistungen des Versor-
gungswerkes informiert wurden.
Wir geben Antworten auf häufige
Fragen zu diesem Thema, damit
Sie im Zweifel wissen, woran Sie
sind.

Was steckt hinter der
Bezeichnung  „berufs -
ständischer Versicherer“?
Wer sich als berufsständischer
Versicherer ausgibt, handelt nicht
im Auftrag eines Versorgungs-
werkes, sondern ist vielmehr als
privater Versicherer auf be-
stimmte Berufsgruppen speziali-
siert. 
Beauftragt die Ärztever sorgung
Versicherer oder Vermögens-
berater mit der Information
ihrer Mitglieder?
Nein! Versicherer, Vermögensbe-
rater oder Finanzdienstleister sind
nicht von der Ärzteversorgung
beauftragt, beispielsweise über
die Besteuerung der Rente aus
dem berufsständischen Versor-
gungswerk oder sonstige vermö-
gensrelevante Themen zu infor-
mieren.
Was ist dran an der Be-
hauptung, die  Renten ansprüche
würden sinken?
Wer mit der Prognose sinkender

Vorsicht vor unseriöser 

Beratung

Fo
to

lia
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Im Rahmen der Kammerver-
sammlung der Ärztekammer
Niedersachsen am 29. No-

vember 2008 wurden die ärztli-
chen Mitglieder des Verwal-
tungsausschusses sowie die
Mitglieder des Aufsichtsaus-
schusses für fünf Jahre neu ge-
wählt. Einige Mitglieder haben
für die Neuwahl nicht wieder
kandidiert. Einer von ihnen ist Dr.
Günter Mahlke. 
Der Chirurg aus Hannover ge-
hörte 25 Jahre lang dem Verwal-
tungsausschuss der Ärztever-
sorgung Niedersachsen an, fünf
davon als Vorsitzender. Dr. Jür-
gen Tempel, jetziger Vorsitzen-
der des Verwaltungsausschusses
der Ärzteversorgung Nieder-
sachsen, würdigte Dr. Günter
Mahlkes Einsatz für die ärztliche
Selbstverwaltung und die be-
rufsständische Versorgung. Er
habe sich auf vielen Feldern en-
gagiert und dabei der Ärztever-
sorgung Niedersachsen zu einer
Vorbildfunktion für die berufs-
ständischen Versorgungswerke
verholfen. Dr. Mahlke hat unter
 anderem maßgeblich an Ge-
schäftsbesorgungsverträgen zwi-
schen der Ärzteversorgung
 Niedersachen und der  Ärzte ver -
sorgung Mecklenburg-Vorpom-
mern sowie der Ärzteversorgung
Sachsen-Anhalt mitgewirkt. 

Abschied 
und

Neuwahl
Dr. med. Jürgen Tempel (54) ist
als Vorsitzender im Amt bestätigt
worden. Der Facharzt für Innere
Medizin lebt am Steinhuder Meer
und ist seit 1999 Mitglied des Ver-
waltungsausschus ses, seit 2004
in der Funktion des Vorsitzenden.
Davor war er zehn Jahre Mitglied
des Aufsichtsausschusses.

Dr. med. Gerd Pommer (67) ist
als Vorsitzender im Amt bestätigt
worden. Der Facharzt für Innere
Medizin lebt in Oldenburg und
ist seit 30 Jahren Mitglied im Auf-
sichtsausschuss, seit fünf Jahren
erneut als Vorsitzender.

Dr. med. Franz Bernhard M. 
Ensink (54) ist wieder Mitglied im
Aufsichtssausschuss. Der Facharzt
für Anästhesiologie lebt in Göttin-
gen und war von 1999 bis 2003
stellvertretender Vorsitzender im
Aufsichtsausschuss. 

Dr. med. Christian Thiele (52) ist
zum neuen stellvertretenden Vor-
sitzenden gewählt worden. Der
Facharzt für Innere Medizin lebt in
Herzberg und engagiert sich seit
fünf Jahren im Aufsichtsaus-
schuss. 

Dr. med. Günter Meyer (56) ist
neuer stellvertretender Vorsitzen-
der. Der Facharzt für Allgemein-
medizin lebt in Schneverdingen
und ist seit 2004 Mitglied im Ver-
waltungsausschuss, in dem er sich
zunächst als ärztlicher Beisitzer
engagierte.

DER NEU GEWÄHLTE VERWALTUNGSAUSSCHUSS

DER NEU GEWÄHLTE AUFSICHTSAUSSCHUSS
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Marion Charlotte Renneberg
(49) ist neues Mitglied im Auf-
sichtsausschuss. Die Fachärztin für
Allgemeinmedizin lebt in Ilsede.

Dr. med. Christian Albring (56)
ist neues Mitglied im Aufsichts-
ausschuss. Der Facharzt für Frau-
enheilkunde und Geburtshilfe
lebt in Hannover. 

Wolfgang Grashorn (56) ist als
Mitglied des Aufsichtsausschusses
bestätigt worden. Der Facharzt für
Anästhesiologie lebt in Warden-
burg und ist zusätzlich Mitglied
des Vorstandes der Ärztekammer
Niedersachsen. 

Dr. med. Christa Dörr (59) ist er-
neut gewählt worden. Die Fach-
ärztin für Allgemeinmedizin und
Psychotherapeutische Medizin
lebt in Burgwedel und ist seit fünf
Jahren Mitglied im Aufsichtsaus-
schuss.

Dr. med. Christine Ebert-Englert
(63) ist in ihrem Amt als ärztliche
Beisitzerin, das sie seit 2004 aus-
übt, bestätigt worden. Die Fach-
ärztin für Neurologie und
Psychiatrie lebt in Göttingen und
war zuvor bereits fünf Jahre im
Aufsichtsausschuss aktiv.

Rolf Eskuchen (64) ist erstmals
zum ärztlichen Beisitzer im Ver-
waltungsausschuss gewählt wor-
den. Der Facharzt für Chirurgie
lebt in Wilhelmshaven.

Fe
nd

er
 (1

1)
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bendigkeit, bietet die Anlage
gleichermaßen ruhiges Wohnen
und eine gute Infrastruktur mit
idealer Verkehrs anbindung. Die
Fünfzimmerwohnungen sind
nicht nur fa miliengerecht konzi-
piert, sondern auch mit Blick auf
das stetig wachsende Bedürfnis,
im Alter Wohngemeinschaften
als Alternative zum Pflegeheim
zu bilden. Die Mieten für die zwi-
schen 59 und 160 Quadratmeter
großen Wohnungen liegen zwi-
schen 10 und 18 Euro pro Qua-
dratmeter.
Nähere Informationen gibt es im
Internet unter www.wohnen-im-
schlossviertel.de.

Neue Immobilie in

München

HYPOTHEKENDARLEHEN
Die Ärzteversorgung Niedersachsen vergibt langfristige Hypotheken-
darlehen für Wohn- und Geschäftsimmobilien. In Betracht kommen
die Finanzierung von Immobilien bei Kauf, Bau und Ausbau sowie die
Umfinanzierung bis jeweils 60 Prozent des Beleihungswertes, der
durch ein Gutachten eines vereidigten Sachverständigen nachzuwei-
sen ist. Die Mindestdarlehenssumme beträgt 50.000 Euro.
Fordern Sie bitte unsere Konditionstabelle und Antragsunterlagen an
unter Telefon (0511) 380-11 89, per Fax (0511) 380-12 17 oder im In-
ternet unter www.aevn.de.

viertel Nymphenburg zeichnet
sich durch erstklassige Lage,
qualitativ hochwertige Bauaus-
führung und gehobene Ausstat-
tung aus: Mitten im Grünen und
doch nicht fernab städtischer Le-

Die Ärzteversorgung Nie-

dersachsen investiert

zum dritten Mal in ein

Mietwohnungsbauprojekt in

München: Bereits im Dezember

konnte der erste Bauabschnitt

abgeschlossen werden. Die er-

sten 43 der im Schlossviertel

Nymphenburg entstehenden 342

Wohnungen sind vermietet. Mitte

2009 sollen alle Objekte bezugs-

fertig sein. Die Bauarbeiten ver-

laufen planmäßig.

Die Wohnungen sind Eigentum

der Objektgesellschaft Schloss-

viertel Nymphenburg GmbH &

Co. KG, deren Gesellschafter die

Ärzteversorgung  Niedersachsen

ist. Sie will die hochwertigen

Zwei- bis Fünfzimmerwohnun-

gen dauerhaft als Kapitalanlage

im Bestand halten. München gilt

bundesweit derzeit als Stadt mit

der stärksten Wirtschaftskraft

und dem höchsten Wertsteige-

rungspotenzial – das Hauptar-

gument für die Ärzteversorgung,

dort in Immobilien zu investie-

ren. Das Bauprojekt im Schloss-
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Anlageformen
� Investmentfonds sind Sonder-
vermögen, die von einer Kapital-
anlagegesellschaft verwaltet wer-
den. Sie können sowohl nach
deutschem als auch nach interna-
tionalem Recht ausgestaltet sein.
Die daraus für das Versorgungs-
werk entstehenden Rechte  wer-
den durch die Ausgabe von An-
teilsscheinen verbrieft.  In der
Fondsanlage sind Grundsätze der
Risikomischung und Streuung zu
beachten, um Chancen und Risi-
ken ausgewogen zu gestalten.
� Aktienfonds sind Investment-
fonds, die überwiegend oder aus-
schließlich in Aktien  investieren.
Es gibt heute eine Vielzahl von An-
lagekonzepten.  Wichtige Anlage-
konzepte sind Regionenfonds mit
Anlagen in unterschiedlichen Län-
dern sowie Branchenfonds, die
Aktien nach Wirtschaftssektoren
(zum Beispiel Rohstoffe, Chemie,
Gesundheit) diversifizieren.
� Rentenfonds sind Investment-
fonds, die überwiegend oder aus-
schließlich in festverzinsliche
Wertpapiere investieren. Das Risi-

koprofil eines Rentenfonds wird
durch die Anlageregion, Restlauf-
zeit und die Bonität des Emitten-
ten bestimmt. Als besonders si-
cher gelten Anlagen in
Staatsanleihen von Ländern in der
Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) sowie Pfandbriefe
und Kommunalobligationen. 
� Immobilienfonds legen in
Grundstücke und Gebäude direkt
sowie über die Einschaltung von
objektbezogenen Grundstücks-
gesellschaften an. Den Schwer-
punkt bilden Gewerbeimmobilien. 
� Grundbesitz setzt sich aus be-
bauten und unbebauten Grund-
stücken sowie im Bau befindli-
chen Gebäuden zusammen.
� Hypotheken sind Darlehen an
Grundstückseigentümer, die
durch Eintragung erstrangig ab-
gesicherter Grundschulden in das
Grundbuch und zusätzlich die
persönliche Haftung des Darle-
hensnehmers durch die Grund-
schuldbestellungsurkunde abge-
sichert werden. Es werden maxi-

mal 60 Prozent des ermittelten
Verkehrswertes als Darlehen zur
Verfügung gestellt. 
� Schuldscheinforderungen
und Schuldscheindarlehen sind
Darlehen an Bund, Länder oder
geeignete Kreditinstitute mit Sitz
in einem Staat des europäischen
Wirtschaftsraumes, die die an ih-
rem Sitz geltenden Vorschriften
über das Eigenkapital und die Li-
quidität einhalten. 
� Namens- und Inhaberschuld-
verschreibungen sind  über-
wiegend Pfandbriefe oder
 Kommunalobligationen. Beim
Na mens papier ist der  Name des
Gläubigers in der Urkunde aufge-
führt, während beim Inhaberpa-
pier der Berechtigte nicht na-
mentlich genannt ist und somit
dessen Inhaber alle durch das In-
haberpapier verbrieften Rechte
geltend machen kann.
� Übrige Anlagen sind Tages-
und Festgelder bei Kreditinstitu-
ten, Immobilienbeteiligungen
und zum Beispiel Private Equity-
Anlagen.

3

46

12

27
2

10

Grundbesitz, Immobilienfonds

Hypotheken

Namens- und Inhaber-
schuldverschreibungen, 
Schuldscheinforderungen, Darlehen

Anteile an Rentenfonds

Anteile an Aktienfonds

Übrige Anlagen

12

27

2

10

3

46

%

Kapitalanlagestruktur zum 31.12.2007
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Die Altersversorgung der
Mitglieder im Versor-
gungswerk basiert auf

den eingezahlten Beiträgen. Mo-
nat für Monat werden die Bei-
träge individuell auf den Bei-
tragskonten gutgeschrieben
und jährlich als Summe auf den
für die Rentenberechnung maß-
geblichen Versicherungsnach-
weis übertragen. Der Versiche-
rungsnachweis ist die Übersicht
über alle im Laufe der Anwart-
schaft eingezahlten Versor-
gungsabgaben und den daraus
resultierenden Steigerungszah-
len.
Bei den Beitragszahlungen ist es

Beitragszahlungen: Korrekte
Mitgliedsnummer ist erforderlich

Angestellten Mitgliedern, bei
denen die Entgeltfortzahlung
ausläuft, sowie Mitgliedern, die
aus anderen Gründen ihre ärztli-
che Tätigkeit nicht ausüben und
somit nicht zur Beitragszahlung
verpflichtet sind, wird empfohlen,
freiwillige Beiträge zu zahlen und
sich dazu zeitnah mit der Ärzte-
versorgung in Verbindung zu set-
zen.
Sofern im Geschäftsjahr des Ren-
tenbeginns und im gesamten
 vorangegangenen Jahr nicht
 durch gängig Beiträge entrichtet
worden sind, ausgenommen bei-
tragsfreie Kinderbetreuungszei-
ten, wird die Rente nur aus den
tatsächlich erworbenen Steige-
rungszahlen geleistet. Die beson-

dere Bewertung der ersten drei
Geschäftsjahre sowie die Zurech-
nungszeit bei der Berufsunfähig-
keits- und Hinterbliebenenrente
entfallen dann. Bei freiwilliger
Beitragszahlung wird im Leis -
tungsfall hingegen davon ausge-
gangen, dass der Durchschnitt
der bis zum Eintritt des Versor-
gungsfalles geleisteten Beiträge
bis zur Vollendung des 60. Le-
bensjahres weitergezahlt worden
wäre. Dies ergibt eine günstigere
Rentenerwartung.
Freiwillige Beiträge müssen im
laufenden Geschäftsjahr gezahlt
und können somit nicht für das
Vorjahr nachgezahlt werden.
Bitte beachten Sie bei der Zahlung
freiwilliger Beiträge diese Frist!

FREIWILLIGE BEITRAGSZAHLUNGEN

für die Ärzteversorgung zur kor-
rekten Zuordnung der Zahlung
und Vermeidung von Verwechs-
lungen sehr wichtig, dass im Ver-
wendungszweck der Überwei-

sung die betreffende erweiterte
Mitgliedsnummer (15-stellig) in
richtiger Schreibweise zu erken-
nen ist. Richtige Schreibweise be-
deutet, die Mitgliedsnummer
ohne Punkte, Komma, Bindestri-
che oder sonstige Zeichen oder
Leerstellen aufzuführen. Die Bei-
tragsbuchung erfolgt mithilfe
der elektronischen Datenverar-
beitung. Nur wenn die Mitglieds-
nummer sofort erkannt wird und
mit den Stammdaten überein-
stimmt, werden die Beitragszah-
lungen automatisch auf dem Bei-
tragskonto gutgeschrieben.
Bitte geben Sie daher bei allen
Zahlungen immer Ihre erweiterte
Mitgliedsnummer in korrekter
Schreibweise an und helfen Sie
uns so, den Verwaltungsaufwand
zu reduzieren! Wir empfehlen, im
Verwendungszweck als Erstes die
erweiterte Mitgliedsnummer
und erst danach mit Abstand –
soweit erforderlich – Namen und
Zeiträume anzugeben. 
Die Hinweise gelten nicht für
Lastschriftverfahren. 
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� Wenn Einzahler und 
Beitragsempfänger identisch sind: 
012802400170125 
Beitrag:
Januar 2009 (oder 01/2009)

� Wenn Einzahler und 
Beitragsempfänger voneinander 
abweichen: 
012208530160334 
Dr. Müller,
Beitrag 01.02.-28.02.2009 (oder 02/2009)
oder
012609600120325 
freiwilliger Beitrag 2. Quartal 2009 

Bei Rückfragen steht Ihnen gerne unsere 
Finanzbuchhaltung, 
Tel.: (0511) 380-1192, 
zur Verfügung.

� Unsere Konten:
Dresdner Bank Hannover, 
Konto-Nr. 1004 24400
(BLZ: 250 800 20)
Deutsche Apotheker- und Ärztebank
Hannover, 
Konto-Nr. 000 229 9917 
(BLZ: 250 906 08)

Nach dem Alterseinkünftegesetz werden
seit 2005 auch die Renten aus den berufs-
ständischen Versorgungswerken nachge-
lagert besteuert.
Die berufsständischen Versorgungswerke
sind verpflichtet, der Zentralen Zulagen-
stelle für Altersvermögen (ZfA) die Höhe
der tatsächlichen Leistungen zu melden.
Die ZfA hat durch das Alterseinkünftege-
setz die Aufgabe, die Rentenbezugsmittei-

lungen zu sammeln und an die Landesfi-
nanzbehörden weiterzuleiten. Die für das
Rentenbezugsmitteilungsverfahren erfor-
derlichen Steueridentifikationsnummern
sind im Jahre 2008 vergeben und mitge-
teilt worden. 
Bitte beachten Sie bei Ihrer Steuererklä-
rung, dass sich die Meldepflicht der Träger
von Rentenleistungen rückwirkend auf
den Zeitraum ab dem Jahre 2005 bezieht.

HINWEISE ZUM RENTENBEZUGSMITTEILUNGSVERFAHREN

MUSTEREINTRAGUNGEN
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